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WOHNBAUFLÄCHEN
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1. ART DER NUTZUNG

§ 1 Abs. 1 NR. 4 BauNVO

2.GEMEINBEDARF

PLANUNGBESTAND

ZEICHENERKLÄRUNG

SONDERBAUFLÄCHEN

PLANUNG

7. WASSERFLÄCHEN

VEREINSNUTZUNG HUNDESPORT

6.GRÜNFLÄCHEN

ABGRABUNGEN

AUFSCHÜTTUNGEN

BOLZPLATZ

FRIEDHOF

FREIBAD

SPORTPLATZ
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DAUERKLEINGÄRTEN

PARKANLAGE

UMFORMSTATION

GRENZE DER ORTSDURCHFAHRT
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PLANUNG
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BESTAND PLANUNG
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Rekultivierungs-
planung 
konkretisieren

Rekultivierungs-
planung 
umsetzen!

Rekultivierungs-
planung gemäß
Abbaugenehmigung
umsetzen!

Schnittgutsammel-
platz verlagern, 
Fläche rekultivieren!                                                                  

     

Gewerbeflächen
ordnen! - kritische
Nutzungen verlagern,
Gewässerrandstreifen
renaturieren!    

Talraum öffnen!
Gebäude und Nadel-
bäume beseitigen!

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Mühlacker - Ötisheim

LANDSCHAFTSPLAN
MASSNAHMEN UND ZIELE
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Maßnahmen zur Renaturierung von
Fließgewässern

Maßnahmen zur Einbindung von Siedlungsge-
bieten und zur grünordnerischen Gestaltung

Sicherung und Entwicklung von Grünverbindungen
und der Gestaltung von Freif lächen

Hinweise zur Begrenzung weiterer Siedlungsent-
wicklung gem. den Zielen der Landschaftsplanung

Erhalt und Scherung wertvoller Biotopf lächen
außerhalb ausgewiesener Schutzgebiete

Bereich sanieren,  Ablagerungen beseitigen
Fläche wieder herrichten ! 

Maßnahmen zum Biotopverbund sowie zur
Gestaltung und Gliederung der Landschaft

Umgrenzung von Flächen, die bevorzugt für
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen
herangezogen werden sollten

Kennzeichnung der Maßnahmen mit
Maßnahmenziffer und Verweis auf Erläuterung
im Bericht

Maßnahmen zur Entwicklung von Feuchtgebieten

Maßnahmen zur Pf lege von Feuchtgebieten

Pf lege von Grünlandf lächen

Reaktivierung der Wiesenbewässerung in der
Enzaue

Sicherung und Pf lege von Streuobstbeständen

Erhaltung von besonderen Streuobstbeständen

Erhaltung und Entwicklung von Hecken und
Gebüschen in der Flur

Schaffung naturnaher Waldbestände durch
Umwandlung oder Bestandsumbau

Schutz und Sicherung von Trockenstandorten

Pf lege von Trockenstandorten zur Erhaltung

Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung 
von Trockenstandorten

Maßnahmen zur Gestaltung der Landschaft

Anpf lanzung von Baumreihen, Baumgruppen
Einzelbäumen

Schutz, Pf lege- und Entwicklungsmaßnahmen an
Fließgewässern

Maßnahmen zum Schutz und zur Sanierung von 
Feuchtgebieten
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